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Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 

Mittwoch, den 8. Juli 2009, um 10:00 Uhr, 

in der 

Koelnmesse, 
Congress-Centrum Nord, 

Deutz-Mülheimer Straße 111, 
50679 Köln 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

Tagesordnung und Beschlussvorschläge 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Colonia Real Estate 
AG, des gebilligten Konzernabschlusses und der Berichte über die La-
ge der Gesellschaft und des Konzerns sowie des erläuternden Berichts 
des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4, § 315 Absatz 4 
HGB und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 

Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen am Sitz der 
Colonia Real Estate AG, Zeppelinstraße 4-8, 50667 Köln, zur Einsicht der 
Aktionäre aus und sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.cre.ag veröffentlicht. Abschriften dieser Unterlagen werden den Aktio-
nären auf Anfrage kostenlos und unverzüglich zugesandt. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtie-
renden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu ertei-
len. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-
rats  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtie-
renden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu er-
teilen. 

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers  

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu beschließen: 

 



Die bdp Revision und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Va-
lentinskamp 88, 20355 Hamburg, wird zum Abschlussprüfer und zum Kon-
zernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 bestellt. 

5. Wahl des Aufsichtsrats 

Die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder, also der Herren Professor 
(RF) Dr. phil. h.c. (RF) Klaus B. Steiger, Stefan Lutz und Lutz Wille, endet 
mit Ablauf der Hauptversammlung am 8. Juli 2009.  

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptver-
sammlung am 8. Juli 2009 folgende Personen bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt (wobei das Geschäftsjahr, in dem 
die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird) zu Mitgliedern des Aufsichts-
rats zu wählen: 

a) Herrn Klaus Lennartz, selbständiger Unternehmensberater in Hürth 
und Berlin, wohnhaft in Hürth,  

b) Herrn Stefan Lutz, selbständiger Wirtschaftsprüfer in Köln, wohnhaft 
in Köln, 

c) Herrn Dr. Carsten Strohdeicher, selbständiger Unternehmensberater 
in München, wohnhaft in München. 

Weiterhin schlägt der Aufsichtsrat vor,  

Herrn Stefan C. Heilmann, Geschäftsführer der IEG (Deutschland) GmbH in 
Berlin, wohnhaft in Berlin, als Ersatzmitglied für die vorstehend genannten 
Herren zu wählen. Die Wahl des Ersatzmitglieds erfolgt mit Wirkung ab Be-
endigung der Hauptversammlung am 8. Juli 2009 bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung der vorstehend genannten Her-
ren für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn deren Amtszeit beschließt 
(wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet 
wird). 

Gemäß § 8 Absatz 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitglie-
dern. Er setzt sich gemäß §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG aus Vertretern 
der Anteilseigner zusammen. 

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Es ist beab-
sichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die 
Neuwahlen zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen. 

Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex 
wird auf Folgendes hingewiesen: Sollte Herr Klaus Lennartz in den Auf-
sichtsrat gewählt werden, ist vorgesehen, ihn als Kandidat für den Aufsichts-
ratsvorsitz vorzuschlagen. 

 



Die zur Wahl als Mitglieder beziehungsweise Ersatzmitglied des Aufsichts-
rats vorgeschlagenen Personen sind Mitglieder in folgenden anderen Auf-
sichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen:  

Klaus Lennartz 

• wfg Wirtschaftförderung Rhein-Erft GmbH, Frechen,  

• SolaRe AG, Köln,  

• Stadtwerke Hürth AöR, Hürth,  

• Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland GmbH, Brühl, 

• Kreissparkasse Köln AöR, Köln. 

Stefan Lutz 

• keine weiteren Mitgliedschaften. 

Dr. Carsten Strohdeicher 

• Magnat Real Estate Opportunities GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am 
Main, 

• Squadra Immobilien GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main. 

Stefan C. Heilmann 

• keine weiteren Mitgliedschaften. 

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-
wendung eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Be-
zugs- und Andienungsrechts  

Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit nicht gesetzlich 
ausdrücklich zugelassen, der Ermächtigung durch die Hauptversammlung. 
Die dem Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 
2008 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist bis zum 18. De-
zember 2009 befristet. Da diese Frist vor der nächsten Hauptversammlung 
ablaufen wird, soll der Hauptversammlung unter Aufhebung dieser Ermäch-
tigung vorgeschlagen werden, der Gesellschaft erneut eine Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien zu erteilen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:  

a) Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, ei-
gene Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben. Auf die erwor-

 



benen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im 
Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zu-
zurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals 
entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in ei-
genen Aktien ausgenutzt werden.  

b) Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehr-
mals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, 
durch 100 %ige Tochtergesellschaften der Gesellschaft oder durch Drit-
te für Rechnung der Gesellschaft oder ihrer 100 %igen Tochtergesell-
schaften ausgeübt werden. Die Ermächtigung gilt bis zum 7. Januar 
2011. Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 19. Juni 
2008 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens des neuen Ermächtigungsbeschlusses 
aufgehoben. 

c) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands unter Wahrung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes gemäß § 53a AktG entweder (1) über 
die Börse, (2) mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots oder einer an die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder (3) 
durch Einsatz von Derivaten (Call- oder Put-Optionen oder eine Kombi-
nation von beiden): 

(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Ge-
sellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
den am Börsenhandelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten 
Kurs im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesys-
tem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % 
über- oder unterschreiten. 

(2) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot bzw. eine öf-
fentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, dürfen 
der gebotene Kauf- bzw. Verkaufspreis oder die Grenzwerte der 
Kauf- bzw. Verkaufspreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkos-
ten) den Durchschnitt der Schlusskurse im Xetra-Handel (oder ei-
nem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten drei Börsen-
handelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Kaufangebots 
bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsange-
boten um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Ergeben 
sich nach der Veröffentlichung eines Kaufangebots bzw. der öffent-
lichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche 
Kursabweichungen vom gebotenen Kauf- bzw. Verkaufspreis oder 
den Grenzwerten der gebotenen Kauf- bzw. Verkaufspreisspanne, 
so kann das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem Fall wird auf den 
Durchschnitt der Schlusskurse im Xetra-Handel (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten drei Börsenhan-
delstagen vor der Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung ab-

 



gestellt; die 10 %-Grenze für das Über- oder Unterschreiten ist auf 
diesen Betrag anzuwenden. Das Volumen des Angebots bzw. der 
Aufforderung zur Abgabe von Angeboten kann begrenzt werden. 
Sofern das Kaufangebot überzeichnet ist bzw. sofern im Fall einer 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten von mehreren 
gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche angenommen werden, 
muss der Erwerb bzw. die Annahme unter insoweit partiellem Aus-
schluss eines eventuellen Andienungsrechts der Aktionäre im Ver-
hältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte 
Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb an-
gebotener Aktien je Aktionär kann unter insoweit partiellem Aus-
schluss eines eventuellen Andienungsrechts der Aktionäre vorge-
sehen werden. Ebenfalls vorgesehen werden kann eine Rundung 
nach kaufmännischen Gesichtspunkten zur Vermeidung rechneri-
scher Bruchteile von Aktien. Das Kaufangebot kann weitere Bedin-
gungen vorsehen. 

(3) Erfolgt der Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Put- oder Call-
Optionen oder einer Kombination von beiden, darf der in dem Fi-
nanzinstrument vereinbarte Preis für den Erwerb einer Aktie bei 
Ausübung der Option („Ausübungspreis“) den am Tag des Ab-
schlusses des Optionsgeschäfts durch die Eröffnungsauktion ermit-
telten Kurs im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolge-
system) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % 
über- oder unterschreiten (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber 
unter Berücksichtigung der erhaltenen bzw. gezahlten Optionsprä-
mie). Der von der Gesellschaft für Optionen gezahlte Erwerbspreis 
darf nicht über und der von der Gesellschaft vereinnahmte Veräu-
ßerungspreis für Optionen nicht unter dem nach anerkannten fi-
nanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert 
der jeweiligen Optionen liegen, bei dessen Ermittlung unter ande-
rem der vereinbarte Ausübungspreis zu berücksichtigen ist. Alle Ak-
tienerwerbe unter Einsatz von Put- oder Call-Optionen oder einer 
Kombination von beiden sind auf Aktien im Umfang von höchstens 
5 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung 
über diese Ermächtigung bestehenden Grundkapitals beschränkt. 
Die Laufzeit der Optionen muss so gewählt werden, dass der Er-
werb der eigenen Aktien in Ausübung der Optionen nicht nach dem 
7. Januar 2011 erfolgt. Werden zum Erwerb eigener Aktien Optio-
nen unter Beachtung der vorstehenden Sätze eingesetzt, steht den 
Aktionären in entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG kein Anspruch zu, solche Optionsgeschäfte mit der 
Gesellschaft abzuschließen; Aktionäre haben ein Recht auf Andie-
nung ihrer Aktien der Gesellschaft nur, soweit die Gesellschaft ih-
nen gegenüber zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, die auf Grund dieser oder einer früher er-
teilten Ermächtigung nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG erworbenen eige-

 



nen Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken, insbesondere 
auch zu den Folgenden zu verwenden: 

(1) Die erworbenen eigenen Aktien können auch in anderer Weise als 
über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre veräußert 
werden, wenn die erworbenen eigenen Aktien gegen Barzahlung zu 
einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der 
Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet.  

Diese Ermächtigung beschränkt sich auf Aktien mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 10 % des Grundkapitals 
nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens dieser Ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer ist – 
im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. Auf diese Begren-
zung sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-
ben oder veräußert wurden. Ferner sind auf diese Zahl die Aktien 
anzurechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- und/oder Options-
rechten ausgegeben wurden oder noch ausgegeben werden kön-
nen, sofern die Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibun-
gen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entspre-
chend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden.  

(2)  Die erworbenen eigenen Aktien können gegen Sachleistung veräu-
ßert werden, insbesondere auch im Zusammenhang mit Unterneh-
menszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, 
Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder anderen 
Wirtschaftsgütern.  

(3) Die erworbenen eigenen Aktien können auch zur Erfüllung von 
Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten der 
Inhaber oder Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, Opti-
onsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-
schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), 
die von der Gesellschaft oder einer ihrer unmittelbaren oder mittel-
baren 100 %igen Tochtergesellschaften begeben wurden oder wer-
den, verwendet werden. 

(4) Die erworbenen eigenen Aktien können eingezogen werden, ohne 
dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Haupt-
versammlungsbeschlusses bedarf. Sie können auch im vereinfach-
ten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des an-
teiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grund-
kapital der Gesellschaft eingezogen werden. Die Einziehung kann 
auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. Erfolgt die 

 



e) Die Ermächtigungen unter lit. d) können einmal oder mehrmals, ganz 
oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungen gemäß lit. 
d) Absätze (1) bis (3) können auch durch unmittelbare oder mittelbare 
100 %ige Tochtergesellschaften oder auf deren Rechnung oder durch 
auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt werden. 

f) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene eigene Aktien wird inso-
weit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß der vorstehenden Er-
mächtigung unter lit. d) Absätze (1) bis (3) verwendet werden. 

g) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands auf 
Grund dieser Ermächtigung nur mit seiner Zustimmung vorgenommen 
werden dürfen. 

7. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 
2009 (Schaffung eines neuen § 4 Absatz 5 der Satzung) 

Bei dem genehmigten Kapital handelt es sich um ein wesentliches Instru-
ment der Unternehmensfinanzierung, welches der Gesellschaft ermöglicht, 
ihre Eigenkapitalausstattung den geschäftlichen Erfordernissen jederzeit 
auch kurzfristig anzupassen. Da das in § 4 Absatz 4 der Satzung der Ge-
sellschaft geregelte Genehmigte Kapital 2007 bereits teilweise ausgenutzt 
ist, soll der Hauptversammlung ein neues Genehmigtes Kapital 2009 nebst 
entsprechender Satzungsänderung vorgeschlagen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

a) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis 
zum 7. Juli 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe 
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sachein-
lagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 1.874.000,00 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). Den Aktionären ist ein Be-
zugsrecht einzuräumen. Die Aktien können auch von einem oder 
mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.  

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, 
von dem Bezugsrecht auszunehmen sowie das gesetzliche Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen, soweit dies erforderlich ist, um 
den Inhabern von im Zeitpunkt der Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals umlaufenden Wandel- und/oder Optionsrechten bzw. einer 
Wandlungspflicht aus von der Gesellschaft oder einer ihrer unmittel-
baren oder mittelbaren Tochtergesellschaften bereits begebenen 
oder künftig zu begebenden Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibung ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu ge-

 



währen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandel- und/oder Options-
rechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionäre zu-
stehen würde. 

 Der Vorstand wird darüber hinaus ermächtigt, das Bezugsrecht der 
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn 
die neuen Aktien gegen Bareinlagen ausgegeben werden und der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits bör-
sennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgülti-
gen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet 
und die ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Aus-
übung dieser Ermächtigung überschreiten. Auf diese Kapitalgrenze 
ist die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG erfolgt. Aktien, die zur Be-
dienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Opti-
onsrechten bzw. einer Wandlungspflicht ausgegeben werden bzw. 
auszugeben sind, sind ebenfalls auf die Kapitalgrenze von 10 % an-
zurechnen, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entspre-
chender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
werden. 

 Der Vorstand wird zudem ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn die neuen 
Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder der von ihr abhängigen 
Unternehmen ausgegeben werden. 

 Der Vorstand wird des Weiteren ermächtigt, das Bezugsrecht der Ak-
tionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Kapitalerhöhungen ge-
gen Sacheinlagen auszuschließen. 

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen 
der Aktienausgabe festzulegen. 

b)  Die Satzung der Colonia Real Estate AG wird um einen neuen § 4 
Absatz 5 wie folgt ergänzt: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis 
zum 7. Juli 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe 
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sachein-
lagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 1.874.000,00 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). Den Aktionären ist ein Be-
zugsrecht einzuräumen. Die Aktien können auch von einem oder 
mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

 



 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spit-
zenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von 
dem Bezugsrecht auszunehmen sowie das gesetzliche Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen, soweit dies erforderlich ist, um den 
Inhabern von im Zeitpunkt der Ausnutzung des genehmigten Kapitals 
umlaufenden Wandel- und/oder Optionsrechten bzw. einer Wand-
lungspflicht aus von der Gesellschaft oder einer ihrer unmittelbaren 
oder mittelbaren Tochtergesellschaften bereits begebenen oder künf-
tig zu begebenden Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibung 
ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie 
es ihnen nach Ausübung der Wandel- und/oder Optionsrechte bzw. 
nach Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionäre zustehen würde. 

Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, das Bezugsrecht der Ak-
tionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn die 
neuen Aktien gegen Bareinlagen ausgegeben werden und der Aus-
gabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsenno-
tierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen 
Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet und 
die ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung überschreiten. Auf diese Kapitalgrenze ist die 
Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG erfolgt. Aktien, die zur Bedienung 
von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrech-
ten bzw. einer Wandlungspflicht ausgegeben werden bzw. aus-
zugeben sind, sind ebenfalls auf die Kapitalgrenze von 10 % anzu-
rechnen, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entspre-
chender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
werden. 

 Der Vorstand ist zudem ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn die neuen 
Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder der von ihr abhängigen 
Unternehmen ausgegeben werden. 

Der Vorstand ist des Weiteren ermächtigt, das Bezugsrecht der Akti-
onäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Kapitalerhöhungen ge-
gen Sacheinlagen auszuschließen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen 
der Aktienausgabe festzulegen.“ 

 

 



Unterlagen und Berichte zur Hauptversammlung 

Der festgestellte Jahresabschluss der Colonia Real Estate AG und der gebilligte 
Konzernabschluss sowie die Lageberichte für die Colonia Real Estate AG und den 
Konzern zum 31. Dezember 2008, der erläuternde Bericht des Vorstands zu den 
Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB, der Bericht des Aufsichtsrats 
sowie die Berichte zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7 liegen in den Ge-
schäftsräumen am Sitz der Colonia Real Estate AG, Zeppelinstraße 4-8, 50667 
Köln, zur Einsicht der Aktionäre aus und sind auch auf der Internetseite der Ge-
sellschaft unter der Adresse www.cre.ag veröffentlicht. Abschriften dieser Unterla-
gen werden den Aktionären auf Anfrage kostenlos und unverzüglich zugesandt. 
 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung  

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
sind gemäß § 18 Absätze (1) und (2) der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, 
die sich bis zum Ablauf des 1. Juli 2009 (24:00 Uhr MESZ) bei der Gesellschaft 
unter der nachstehenden Adresse 

Colonia Real Estate AG 
c/o Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 
CBD 5 HV 
80311 München 
Telefax: +49 (0) 89 / 54 00 25 19 
email: hauptversammlungen@hvb.de 

zur Hauptversammlung angemeldet und ihr gegenüber bis zu dem vorgenannten 
Zeitpunkt unter dieser Adresse den von ihrem depotführenden Institut erstellten 
Nachweis erbracht haben, dass sie zu Beginn des 17. Juni 2009 (0:00 Uhr MESZ) 
Aktionär der Gesellschaft waren. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbe-
sitzes bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen in deutscher oder engli-
scher Sprache erfolgen.  

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der 
Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung 
übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten 
wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderli-
che Anmeldung und der Nachweis des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in 
diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen. 
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Auch nach erfolgter Anmeldung können die Aktionäre über ihre Aktien weiterhin 
frei verfügen.  

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Colonia Real Estate 
AG insgesamt 24.125.600 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen 
Stimmrechten ausgegeben. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung 2.501 eigene Aktien, aus denen sie nicht stimmberechtigt ist. 
Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien beläuft sich daher im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung auf 24.123.099. 

Stimmrechtsvertretung 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Be-
vollmächtigten (zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung) 
ausüben lassen. Soweit nicht ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung 
oder eine diesen nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution bevoll-
mächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich oder per Telefax zu erteilen. Wenn ein 
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Aktienge-
setz gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden soll, be-
steht kein Schriftformerfordernis. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fäl-
len die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen möglicherweise eine 
besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Voll-
macht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein 
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG 
gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen 
Institutionen oder Personen über eine mögliche Form der Vollmacht ab. 

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, sich in der Hauptver-
sammlung durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ver-
treten zu lassen. Dies setzt eine schriftliche Bevollmächtigung des Stimmrechts-
vertreters und Weisungen zu jedem Tagesordnungspunkt voraus. Der Stimm-
rechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der Weisungen abzustimmen. Ohne 
Weisungen ist die Vollmachtserteilung ungültig. Auch im Falle einer Bevollmächti-
gung eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist ein fristge-
rechter Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Be-
stimmungen erforderlich. Die notwendigen Vollmachts-/Weisungsvordrucke und 
Informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Das ausge-
füllte und unterschriebene Vollmachts-/Weisungsformular ist bei Bedarf zusam-
men mit der Eintrittskarte schriftlich oder per Telefax an die Colonia Real Estate 
AG unter der Postanschrift bzw. Telefaxnummer 

Colonia Real Estate AG 
c/o Computershare HV-Services AG  
Hansastraße 15 
80686 München 
Telefax: +49 (0) 89 / 30 90 37 46 75 

zu übersenden. Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter müssen bis spätestens zum Ablauf des 6. Juli 2009 vor-

 



liegen. Wir bitten um Verständnis, dass später eingehende Vollmachten und Wei-
sungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter aus organi-
satorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden können. 

Fragen und Anträge von Aktionären 

Aktionäre, die beabsichtigen, auf der Hauptversammlung Fragen zu stellen, wer-
den gebeten, diese der Gesellschaft möglichst vor der Hauptversammlung mitzu-
teilen, um dem Vorstand Gelegenheit zur Vorbereitung der Antworten zu geben. 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Tages-
ordnungspunkt gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 AktG sind ausschließlich an die 
nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und 
Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 

Colonia Real Estate AG 
Herr Thomas Busch  
Zeppelinstraße 4-8 
50667 Köln 
Telefax: +49 (0) 221 / 71 60 71 99 

Die nach §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machenden Anträge und Wahlvorschlä-
ge von Aktionären werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse 
www.cre.ag zugänglich gemacht. Dort werden auch etwaige Stellungnahmen der 
Verwaltung veröffentlicht.  

Die Einladung zur Hauptversammlung wurde am 25. Mai 2009 im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht. Eine Berichtigung der Einladung wurde am 28. Mai 
2009 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Diese Einladung und die ab 
der Einberufung zugänglich zu machenden Berichte und Unterlagen können auch 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.cre.ag eingesehen 
werden.  

 

Köln, im Mai 2009 

Colonia Real Estate AG 

Der Vorstand 

 



Berichte zu der Hauptversammlung am 8. Juli 2009  

1. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 nach § 71 Absatz 1 
Nr. 8 in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG  an die Hauptversamm-
lung 

Der Vorstand hat zu Tagesordnungspunkt 6 der Tagesordnung gemäß 
§§ 71 Absatz 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG einen 
schriftlichen Bericht über die Gründe für die vorgeschlagene Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien unter teilweiser Einschränkung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes und eines eventuellen Andienungsrechts der Aktio-
näre sowie für die vorgeschlagene Ermächtigung zur Veräußerung eigener 
Aktien anders als über die Börse oder unter Wahrung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag erstattet. Die-
ser Bericht liegt vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in 
den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktio-
näre aus. Auf Verlangen wird dieser Bericht jedem Aktionär unverzüglich 
und kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

Tagesordnungspunkt 6 betrifft die Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-
wendung eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs- 
und Andienungsrechts. § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften 
die Möglichkeit, aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung eige-
ne Aktien bis zu insgesamt 10 % ihres Grundkapitals zu erwerben. Tages-
ordnungspunkt 6 enthält den Vorschlag, eine entsprechende Ermächtigung, 
die auf einen Zeitraum von 18 Monaten beschränkt ist, zu erteilen.  

Erwerb eigener Aktien  

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglich-
keit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Ge-
sellschaft zu richtendes Kaufangebot oder durch die an alle Aktionäre der 
Gesellschaft gerichtete öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-
angeboten zu erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungs-
grundsatz zu beachten. Bei der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten können die Adressaten der Aufforderung entscheiden, 
wie viele Aktien und – bei Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis 
sie diese der Gesellschaft anbieten möchten. Sofern ein öffentliches 
Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im Falle einer Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht 
sämtliche angenommen werden können, muss der Erwerb bzw. die Annah-
me unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungs-
rechts der Aktionäre im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. 
Jedoch soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten 
oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. 

 



Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der 
zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit 
die technische Abwicklung zu erleichtern. Schließlich soll eine Rundung 
nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchtei-
le von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit kann die Erwerbsquote 
und die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden 
Aktien so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer 
Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. Der Vorstand hält einen hierin 
liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts 
der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionäre für 
angemessen. Der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen 
Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) dürfen den Durch-
schnitt der Schlusskurse im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nach-
folgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Bör-
senhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots bzw. der 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsaufangeboten um nicht 
mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentli-
chung eines Angebots bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so 
kann stattdessen auch auf den Durchschnittskurs der drei letzten Börsen-
handelstage vor der Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt 
werden. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-
angeboten kann weitere Bedingungen vorsehen. 

Weiter sieht die Ermächtigung vor, dass im Rahmen des Erwerbs eigener 
Aktien auch Derivate in Form von Put- oder Call-Optionen oder einer Kom-
bination aus beiden eingesetzt werden können. Dabei dürfen unter Einsatz 
von Derivaten in Form von Put- oder Call-Optionen oder einer Kombination 
aus beiden maximal eigene Aktien bis insgesamt 5 % des im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals erworben werden. Durch 
diese zusätzliche Handlungsalternative erweitert die Gesellschaft ihre Mög-
lichkeiten, den Erwerb eigener Aktien optimal zu strukturieren. Für die Ge-
sellschaft kann es von Vorteil sein, Put-Optionen zu veräußern oder Call-
Optionen zu erwerben, anstatt unmittelbar Aktien der Gesellschaft zu erwer-
ben.  

Bei Einräumung einer Put-Option gewährt die Gesellschaft dem Erwerber 
der Put-Option das Recht, Aktien der Gesellschaft zu einem in der Put-
Option festgelegten Preis (Ausübungspreis) an die Gesellschaft zu verkau-
fen. Die Gesellschaft ist als sogenannter Stillhalter im Falle der Ausübung 
der Put-Option verpflichtet, die in der Put-Option festgelegte Anzahl von Ak-
tien zum Ausübungspreis zu erwerben. Als Gegenleistung dafür erhält die 
Gesellschaft bei Einräumung der Put-Option eine Optionsprämie. Die Aus-
übung der Put-Option ist für den Berechtigten dann wirtschaftlich sinnvoll, 
wenn der Kurs der Aktie der Gesellschaft unter dem Ausübungspreis liegt. 
Wird die Put-Option ausgeübt, fließt die Liquidität am Ausübungstag ab. Die 
vom Erwerber der Put-Option gezahlte Optionsprämie vermindert den von 
der Gesellschaft für den Erwerb der Aktie insgesamt erbrachten Gegenwert. 

 



Wird die Option nicht ausgeübt, kann die Gesellschaft auf diese Weise keine 
eigenen Aktien erwerben. Ihr verbleibt jedoch die am Abschlusstag verein-
nahmte Optionsprämie. 

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung einer 
Optionsprämie das Recht, eine vorher festgelegte Anzahl an Aktien zu ei-
nem vorher festgelegten Preis (Ausübungspreis) vom Veräußerer der Opti-
on, dem Stillhalter, zu kaufen. Die Gesellschaft kauft also das Recht, eigene 
Aktien zu erwerben. Die Ausübung der Call-Option ist für die Gesellschaft 
dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie der Gesellschaft über 
dem Ausübungspreis liegt, da sie die Aktien dann zu dem niedrigeren Aus-
übungspreis vom Stillhalter kaufen kann. Durch den Erwerb von Call-
Optionen kann sich die Gesellschaft gegen steigende Aktienkurse absi-
chern. Zusätzlich wird die Liquidität der Gesellschaft geschont, da erst bei 
Ausübung der Call-Optionen der festgelegte Erwerbspreis für die Aktien ge-
zahlt werden muss. 

Der Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter Berücksichtigung der 
erhaltenen bzw. gezahlten Optionsprämie) für den Erwerb der Aktien durch 
die Gesellschaft bei Ausübung der Optionen darf den am Tag des Ab-
schlusses des Optionsgeschäfts durch die Eröffnungsauktion ermittelten 
Kurs im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % über- oder unterschrei-
ten. Der von der Gesellschaft für Optionen gezahlte Erwerbspreis darf nicht 
über und der von der Gesellschaft vereinnahmte Veräußerungspreis für Op-
tionen nicht unter dem nach anerkannten finanzmathematischen Methoden 
ermittelten theoretischen Marktwert der jeweiligen Optionen liegen, bei des-
sen Ermittlung unter anderem der vereinbarte Ausübungspreis zu berück-
sichtigen ist. 

Die hier beschriebenen Optionsgeschäfte sollen mit einem Finanzinstitut 
oder über die Börse abgeschlossen werden. Der Anspruch der Aktionäre, 
solche Optionsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen, wird in ent-
sprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. 
Hierdurch wird die Verwaltung – anders als bei einem Angebot zum Erwerb 
der Optionen an alle Aktionäre – in die Lage versetzt, Optionsgeschäfte 
kurzfristig abzuschließen. Durch die beschriebene Festlegung von Options-
prämien und Ausübungspreis werden die Aktionäre bei dem Erwerb eigener 
Aktien unter Einsatz von Put- und Call-Optionen wirtschaftlich nicht benach-
teiligt. Da die Gesellschaft einen fairen Marktpreis vereinnahmt bzw. be-
zahlt, geht den an den Optionsgeschäften nicht beteiligten Aktionären kein 
Wert verloren. Dies entspricht der Stellung der Aktionäre bei einem Aktien-
rückkauf über die Börse, bei dem nicht alle Aktionäre tatsächlich Aktien an 
die Gesellschaft verkaufen können. Insofern liegen die Voraussetzungen 
des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG vor, wonach ein Bezugsrechtsausschluss 
dann gerechtfertigt ist, wenn die Vermögensinteressen der Aktionäre auf-
grund marktnaher Preisfestsetzung gewahrt sind. 

Verwendung erworbener eigener Aktien  

 



Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass die erworbenen eigenen 
Aktien zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken, insbesondere auch zu den 
folgenden Zwecken, verwendet werden dürfen: 

a) Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächtigung, die erworbenen ei-
genen Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre gegen Barleistung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts zu veräußern. Voraussetzung dafür ist, dass die erworbenen 
eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis 
von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der 
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Dadurch wird dem Gedan-
ken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre Rechnung getragen. Die 
Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote 
durch Kauf von Aktien der Gesellschaft über die Börse aufrechtzuerhal-
ten. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eige-
nen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird 
einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt 
der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig 
bemessen. Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnut-
zung der Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5 % des aktuellen Bör-
senpreises betragen. Als maßgeblicher Börsenkurs in diesem Sinne gilt 
dabei der am Börsenhandelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelte 
Kurs im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
der Frankfurter Wertpapierbörse. 

Die mit der Ermächtigung eröffnete Möglichkeit zum Bezugsrechtsaus-
schluss in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
dient dem Interesse der Gesellschaft, eigene Aktien beispielsweise an 
institutionelle Anleger zu verkaufen oder zur Einführung der Aktien an 
Auslandsbörsen zu verwenden. Weiterhin können hierdurch zusätzlich 
neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewonnen werden. Die Mög-
lichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die 
Lage, die sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietenden 
Möglichkeiten ohne zeit- und kostenaufwendige Abwicklung eines Be-
zugsrechts insbesondere zu einer schnelleren und kostengünstigeren 
Platzierung der Aktien zu nutzen. Die Ermächtigung beschränkt sich auf 
Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 10 
% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten darf. Auf die-
se Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder entspre-
chender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegeben oder veräußert werden.  

b) Die Veräußerung der eigenen Aktien kann auch gegen Sachleistung un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen. Diese Ermäch-
tigung soll es der Gesellschaft ermöglichen, im Rahmen von Akquisiti-
onsprojekten flexibel und kostengünstig bei dem Erwerb von Unterneh-
men agieren zu können, um beispielsweise in bestimmten Fällen eigene 

 



Aktien als Gegenleistung bei Unternehmenskäufen zu verwenden. Bei 
der Festlegung der Bewertungsrelation wird der Vorstand sicherstellen, 
dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der 
Regel wird er sich bei der Bewertung der als Gegenleistung zu übertra-
genden Aktien der Gesellschaft am Börsenkurs orientieren. Eine sche-
matische Anknüpfung an den Börsenkurs ist aber nicht vorgesehen, 
insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch 
Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Die Vermögens- 
wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei der Ver-
äußerung der eigenen Aktien an Dritte unter Ausschluss der Aktionäre 
vom Bezugsrecht auf der Grundlage der Regelung des § 71 Absatz 1 
Nr. 8 AktG angemessen gewahrt. 

c) Die erworbenen eigenen Aktien können auch zur Erfüllung von Wand-
lungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten der Inhaber 
oder Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) verwendet werden. Dies kann 
zweckmäßig sein, um bei einer Kapitalerhöhung ganz oder teilweise ei-
gene Aktien zur Erfüllung der Wandel- oder Optionsrechte bzw. zur Er-
füllung der Wandlungspflichten einzusetzen. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass die Schuldverschreibungen grundsätzlich selbst nur unter 
Beachtung des Bezugsrechts der Aktionäre begeben werden dürfen, so 
dass insoweit mittelbar das Bezugsrecht der Aktionäre gewahrt wird. 

d) Die auf Grund des Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Ak-
tien können von der Gesellschaft auch ohne erneuten Beschluss der 
Hauptversammlung eingezogen werden. Entsprechend § 237 Absatz 3 
Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung 
ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, auch ohne dass damit 
eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. 
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit Kapi-
talherabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor. Durch eine Einzie-
hung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automa-
tisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital 
der Gesellschaft. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die 
erforderlich werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch 
eine Einziehung verändernden Anzahl der Stückaktien vorzunehmen. 

Der Aufsichtsrat kann im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens 
bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstandes auf Grund der Hauptver-
sammlungsermächtigung nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG nur mit seiner Zu-
stimmung vorgenommen werden dürfen. 

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über eine Ausnutzung 
der Ermächtigung unterrichten. 

 



2. Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungs-
punkt 7 nach §§ 203 Absatz 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 3 
Satz 4, Absatz 4 Satz 2 AktG 

 Der Vorstand hat zu Tagesordnungspunkt 7 der Tagesordnung gemäß 
§§ 203 Absatz 2 Satz 2, 186 Absatz 3 Satz 4, Absatz 4 Satz 2 AktG einen schriftli-
chen Bericht über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2009 erstattet. Dieser Be-
richt liegt vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäfts-
räumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlan-
gen wird dieser Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der 
Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

Unter Punkt 7 der Tagesordnung wird die Schaffung eines neuen Genehmigten 
Kapitals 2009 in Höhe von bis zu EUR 1.874.000,00 durch Ausgabe von neuen, 
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen vorgeschla-
gen. 

Mit dem vorgeschlagenen Genehmigten Kapital 2009 wird der Vorstand der Colo-
nia Real Estate AG in einem angemessenen Rahmen die Lage versetzt, die Ei-
genkapitalausstattung der Gesellschaft jederzeit den geschäftlichen Erfordernis-
sen anzupassen und in den sich wandelnden Märkten im Interesse ihrer Aktionäre 
schnell und flexibel zu handeln. Der Vorstand sieht es als seine Pflicht an, dafür zu 
sorgen, dass die Gesellschaft – unabhängig von konkreten Ausnutzungsplänen – 
stets über die notwendigen Instrumente der Kapitalbeschaffung verfügt. Da Ent-
scheidungen über die Deckung eines Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig zu 
treffen sind, ist es wichtig, dass die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der 
jährlichen Hauptversammlung abhängig ist. Mit dem Instrument des genehmigten 
Kapitals hat der Gesetzgeber diesem Erfordernis Rechnung getragen. Gängige 
Anlässe für die Inanspruchnahme eines genehmigten Kapitals sind die Stärkung 
der Eigenkapitalbasis und die Finanzierung von Beteiligungserwerben. 

Bei der Ausnutzung der unter Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagenen Ermächti-
gung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Ge-
sellschaft gegen Bar- oder gegen Sacheinlagen zu erhöhen, steht den Aktionären 
grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats in bestimmtem Umfang über den Ausschluss des gesetzli-
chen Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden: 

1) Die Ermächtigung des Vorstands, etwaige Spitzenbeträge, die sich auf Grund 
des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre aus-
zuschließen, dient der Gewährleistung eines praktikablen Bezugsverhältnis-
ses und damit der Erleichterung der technischen Durchführung der Kapitaler-
höhung. Die als sogenannte freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgenommenen neuen Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft ver-
wertet. 

2) Des Weiteren ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Möglichkeit eines 
Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre vorgesehen, soweit es erfor-

 



derlich ist, um auch den Inhabern bereits begebener oder künftig zu bege-
bender Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht 
auf neue Aktien geben zu können, wenn dies die Bedingungen der jeweiligen 
Schuldverschreibung vorsehen. Solche Schuldverschreibungen sind zur er-
leichterten Platzierung am Kapitalmarkt in der Regel mit einem Verwässe-
rungsschutzmechanismus ausgestattet, der vorsieht, dass den Inhabern bei 
nachfolgenden Aktienemissionen mit Bezugsrecht der Aktionäre anstelle ei-
ner Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es auch den Aktionären zusteht. 
Die Inhaber werden damit so gestellt, als ob sie ihr Options- oder Wandlungs-
recht bereits ausgeübt hätten bzw. eine Wandlungspflicht erfüllt wäre. Dies 
hat den Vorteil, dass die Gesellschaft – im Gegensatz zu einem Verwässe-
rungsschutz durch Reduktion des Options- bzw. Wandlungspreises – einen 
höheren Ausgabekurs für die bei der Wandlung oder Optionsausübung aus-
zugebenden Aktien erzielen kann. 

3) Darüber hinaus sieht der Beschlussvorschlag unter Tagesordnungspunkt 7 
vor, dass der Vorstand die Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 
gesetzlichen Bezugsrecht ausschließen darf, wenn der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher 
Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages 
nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung ermöglicht es der Ge-
sellschaft, Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen und einen hierbei 
entstehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr kurzfristig zu decken. 
Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht dabei nicht nur ein zeitnäheres 
Agieren, sondern auch eine Platzierung der Aktien zu einem börsenkursna-
hen Preis, also ohne den bei Bezugsrechtsemissionen in der Regel erforder-
lichen Abschlag. Dies führt zum Wohl der Gesellschaft zu höheren Emissi-
onserlösen. Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzierung die Gewinnung 
neuer Aktionärsgruppen angestrebt werden. Bei Ausnutzung der Ermächti-
gung wird der Vorstand den Abschlag – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – 
so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vor-
herrschenden Marktbedingungen möglich ist. Der Abschlag vom Börsenpreis 
zum Zeitpunkt der Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird jedoch keines-
falls mehr als 5 % des aktuellen Börsenpreises betragen.  

Die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht über-
schreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeit-
punkt der Ausnutzung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung ist die Ver-
äußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie während der Laufzeit die-
ser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG erfolgt. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien an-
zurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- 
oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht ausgegeben werden bzw. 
auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender 
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Durch 

 



diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem Bedürf-
nis der Aktionäre nach einem Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes 
Rechnung getragen. Die Aktionäre haben aufgrund des börsenkursnahen 
Ausgabepreises der neuen Aktien und aufgrund der größenmäßigen Begren-
zung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich die Möglichkeit, 
ihre Beteiligungsquote durch Erwerb der erforderlichen Aktien zu annähernd 
gleichen Bedingungen über die Börse aufrechtzuerhalten. Es ist daher si-
chergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinte-
ressen bei einer Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des 
Bezugsrechts angemessen gewahrt bleiben, während der Gesellschaft im In-
teresse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden. 

4) Zudem wird der Vorstand unter Punkt 9 der Tagesordnung ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Aus-
gabe von neuen Aktien an die Arbeitnehmer der Gesellschaft und von ihr ab-
hängigen Unternehmen (so genannte Belegschaftsaktien) auszuschließen. 
Damit soll die Beteiligung der Arbeitnehmer an der Gesellschaft noch stärker 
ermöglicht und gefördert werden. So soll die Identifizierung der Arbeitnehmer 
mit der Gesellschaft unterstützt und diese zugleich in die Kapitalbereitstellung 
eingebunden werden. Hierzu ist es erforderlich, das Bezugsrecht der Aktionä-
re auszuschließen. 

Eine Ausgabe neuer Aktien an Mitglieder des Leitungs- oder Überwachungs-
organs der Gesellschaft oder von ihr abhängiger Unternehmen soll und kann 
auf der Grundlage dieser Ermächtigung nicht erfolgen. 

5) Das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch 
bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals gegen 
Sacheinlagen ausgeschlossen werden können. Damit wird der Vorstand in 
die Lage versetzt, Aktien der Gesellschaft in geeigneten Einzelfällen bei Un-
ternehmenszusammenschlüssen und zum Erwerb von Unternehmen, Beteili-
gungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder anderen Wirtschaftsgü-
tern einzusetzen. So kann sich in Verhandlungen die Notwendigkeit ergeben, 
als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien zu leisten. Die Möglichkeit, Ak-
tien der Gesellschaft als Gegenleistung anbieten zu können, schafft damit ei-
nen Vorteil im Wettbewerb, um interessante Akquisitionsobjekte sowie den 
notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Un-
ternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder ande-
ren Wirtschaftsgütern liquiditätsschonend zu nutzen. Auch unter dem Ge-
sichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur kann die Hingabe von Ak-
tien sinnvoll sein. Der Gesellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, denn die 
Emission von Aktien gegen Sachleistung setzt voraus, dass der Wert der 
Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. 

Der Vorstand wird bei der Festlegung der Bewertungsrelation sicherstellen, 
dass die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre angemessen ge-
wahrt bleiben und ein angemessener Ausgabebetrag für die neuen Aktien er-
zielt wird. Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von 

 



 

der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre Gebrauch machen soll. Er wird das Bezugsrecht der Aktionäre 
nur dann ausschließen, wenn sich der Erwerb im Rahmen der Akquisitions-
vorhaben hält, die der Hauptversammlung in diesem Bericht abstrakt um-
schrieben worden sind, und wenn der Erwerb gegen Ausgabe von Aktien im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Der Aufsichtsrat wird sei-
ne erforderliche Zustimmung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals nur 
dann erteilen, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind.  

Vor der Ausnutzung der Ermächtigung der Hauptversammlung zur Kapitalerhö-
hung unter Ausschluss des Bezugsrechts wird der Vorstand in jedem Einzelfall 
sorgfältig prüfen, ob er von ihr Gebrauch macht. Eine Ausnutzung erfolgt nur 
dann, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und Aufsichtsrats im Interesse 
der Gesellschaft liegt.  

Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung 
der Ermächtigung berichten. 
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